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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2624/J 

des Abgeordneten Schnedlitz und weiterer Abgeordneter betreffend „Personalkosten 

und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q2 2020“ wie folgt: 

Fragen 1, 2, 3, 11 und 13: 

 Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte sind seit 14.02.2020 bis zum 

heutigen Tag in Ihrem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Vertragsbediensteten und Beamten, sowie das Datum des jeweiligen Beginns 

oder der Beendigung der Beschäftigung) 

 Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte sind seit 14.02.2020 bis zum 

heutigen Tag in Ihrem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Vertragsbediensteten und Beamten, sowie das Datum des jeweiligen Beginns 

oder der Beendigung der Beschäftigung) 

 Auf welcher Rechtsgrundlage basieren die Dienstverhältnisse der in den Fragen 1 

und 2 genannten Mitarbeiter in Ihrem Kabinett? 

 Welche Mitarbeiter des Kabinetts sind direkt beim Bund angestellt? 
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 Werden in Ihrem Kabinett Mitarbeiter über Ausleihverträge beschäftigt? (Wenn ja, 

wie viele Mitarbeiter und mit wem wurden diese Arbeitsleihverträge geschlossen?) 

Hinsichtlich der Beantwortung dieser Fragen für den Zeitraum 14. Februar 2020 bis zum 

30. Juni 2020 verweise ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfragen Nr. 

804/J, 1561/J und 2566/J. 

Darüber hinaus war im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum Anfragezeitpunkt folgende 

Person in meinem Kabinett beschäftigt: 

NAME Rechtsgrundlage Beginn Funktion 

  im Kabinett  

MITTERMÜLLER Bernhard, Dr. VBG (Sondervertrag § 36) 01.07.2020 Fachreferent für juristische Angelegen- 
heiten im Bereich Gesundheit 

Weiters hat Frau Anna Oberdorfer, MMSc ihre Tätigkeit in meinem Kabinett mit Ablauf 

des 30. Juni 2020 beendet. 

Fragen 5, 6 und 7: 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter 
Ihres Kabinetts inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte 
derzeit ergeben? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 
23. des Monats) 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter 
Ihres Kabinetts exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte 
derzeit ergeben? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 
23. des Monats) 

 Wie hoch sind die Gesamtkosten, die sich aus der Beschäftigung aller Personen die 

in Ihrem Kabinett mit Agenden der Öffentlichkeitsarbeit derzeit ergeben und mit 

welchen Aufgaben sind diese betraut? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Kalendermonat, jeweils zum 23. des Monats) 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeweils zu den Stichtagen 23. April, 23. Mai 

und 23. Juni 2020 in meinem Kabinett tätig waren, sind folgende monatliche 

Gesamtkosten entstanden: 

 Inklusive Sekretariats- und Kanzleikräfte bzw. Kraftfahrpersonal 

April 2020 EUR  181.921,75 
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Mai 2020 EUR  185.841,22 

Juni 2020 EUR  272.145,36 

 Exklusive Sekretariats- und Kanzleikräfte bzw. Kraftfahrpersonal  

April 2020 EUR  157.504,71 

Mai 2020 EUR  161.424,18 

Juni 2020 EUR  236.173,11 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeweils zu den Stichtagen 23. April, 23. Mai 

und 23. Juni 2020 in meinem Kabinett mit Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit 

betraut waren, sind folgende monatliche Gesamtkosten entstanden: 

April 2020 EUR  23.893,43 

Mai 2020 EUR  23.893,43 

Juni 2020 EUR  36.046,41 

Diese Kosten sind in den obigen monatlichen Gesamtkosten bereits enthalten. 

Fragen 4, 8, 9 und 10: 

 Sollen noch weitere Mitarbeiter in Ihrem Kabinett beschäftigt werden? (Wenn ja, 
bitte um genaue Erläuterung nach den Kriterien der Fragen 1-3) 

 Wie hoch werden die geplanten Personalkosten der laufenden 
Gesetzgebungsperiode sein? (Bitte um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, 
jeweils zum 23. des Monats) 

 Welche organisatorischen Änderungen planen Sie im Kabinett gegenüber dem 

derzeitigen Stand? (Bitte um genaue Auflistung des Einsatzbereiches in ihrem 

Kabinett) 

 Wie hoch sind die Personalkosten zu den geplanten Änderungen? 

Aktuell sind keine personellen oder organisatorischen Änderungen in meinem Kabinett 

geplant. 

Ich ersuche um Verständnis, dass ich über Kosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

meinem Kabinett für die gesamte Gesetzgebungsperiode aus heutiger Sicht keine seriösen 

Angaben machen kann. 
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Frage 12: 

 Wie hoch sind die monatlichen Kosten der nicht direkt beim Bund angestellten 

Mitarbeiter? 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeweils zu den Stichtagen 23. April, 23. Mai 

und 23. Juni 2020 in meinem Kabinett im Rahmen von Überlassungsverträgen beschäftigt 

waren, sind folgende monatliche Gesamtkosten entstanden: 

April 2020 EUR  23.870,53 

Mai 2020 EUR  24.303,31 

Juni 2020 EUR  42.494,34 

Diese Kosten sind in den obigen monatlichen Gesamtkosten bereits enthalten. 

Frage 14: 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter von NGOs, 

Interessensvertretungen, Unternehmen oder Tochterorganisationen, etc. 

beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und von welcher 

Interessensvertretung, welchem Unternehmen, etc. bzw. bitte um genaue 

Aufschlüsselung der Funktion, Rechtsgrundlage und genauen daraus anfallenden 

Kosten) 

Nein. 

Frage 15: 

 Welche Überstunden sind seit 14.02.2020 angefallen und welche Kosten sind damit 

verbunden? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen Beschäftigten, Funktion, 

Datum, Kosten, Anzahl, sowie Grund der Überstunden in Ihrem gesamten Kabinett) 

Festzuhalten ist, dass nur für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kabinette 

pauschal oder einzeln Überstunden ausbezahlt werden, mit welchen keine Sonderverträge 

geschlossen wurden. Bei Sonderverträgen bzw. sondervertraglichen Zusatz-

vereinbarungen werden mit den darin vereinbarten Sonderentgelten bzw. All-in-Bezügen 

sämtliche Mehrdienstleistungen abgegolten. 
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Im fraglichen Zeitraum hatten lediglich zwei Personen im Bereich der Sekretariats- und 

Kanzleikräfte bzw. des Kraftfahrpersonals meines Kabinetts keine All-in-Bezüge. Die 

Kosten für Mehrdienstleistungen für diese beiden Personen betrugen für die Monate 

Februar bis Juni 2020 insgesamt € 8.483,45. Ich ersuche um Verständnis, dass Mehrdienst-

leistungen für Teile von Monaten nicht auswertbar sind. 

Frage 16: 

 Wurden in ihrem Kabinett seit 14.02.2020 Belohnungen, Boni, Abfertigungen, etc. 

bezahlt? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen Beschäftigten, Funktion, 

Rechtsgrundlage, Höhe und Grund) 

Hinsichtlich der Beantwortung dieser Frage verweise ich auf die Beantwortung der 

parlamentarischen Anfragen Nr. 1561/J. 

Darüber hinaus wurde aufgrund außergewöhnlicher Leistungen im Zusammenhang mit 

der Coronavirus-Krise (COVID 19) an acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines 

Kabinetts Belohnungen in Höhe von insgesamt EUR 15.000,- ausbezahlt. 

Frage 17: 

 Welche detaillierten sonstigen Kosten sind seit 14.02.2020 in Ihrem Kabinett im 

Zusammenhang mit Personal oder Beratungen bereits angefallen? (Bitte um 

genaue Aufstellung sämtlicher Kosten) 

Monat Laufzeit Auftragnehmer Leistung Kosten 

April 2020 
(7.4.2020) 

- Mag. Gregor Strobl, 
Strategic HR Design 
& Development 

Organisationsberatung 
für Ministerbüro 

2.833,44 € inkl. 
USt. 

April 2020 Das Vertragsverhältnis 
endet mit Ablauf des 
31.12.2020 

Krischanitz + 
Nöbauer OG 

Begleitung Corona-
Krisenstab 

12.000 € inkl. 
USt. 

April 2020 Das Vertragsverhältnis 
endet mit Ablauf des 
31.12.2020 

Krischanitz + 
Nöbauer OG 

Fortsetzung: 
Begleitung Corona-
Krisenstab 

12.000 € inkl. 
USt. 
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April 2020 Projektende: 15.05.2020 Kriseninterventions-
zentrum 

Telefonberatung 
Corona-Krisenstäbe 
und AGES Hotline 

Auftragswert: 
10.000 € 
 
Schlussrechnung 
über 5.000 €  
(USt.-befreiter 
gemeinnütziger 
Verein) – 
Kontingent 
wurde zu 50 % 
ausgeschöpft 

Mai 2020 Das Vertragsverhältnis 
endet mit Ablauf des 
30.08.2020 

Mag. Gregor Strobl, 
Strategic HR Design 
& Development 

Begleitung 
Projektmanagement 
Krisenstab 
Corona/Covid 19 
„Containment 2.0 “ 

47.520 € inkl. 
USt. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Rudolf Anschober 
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